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Fördergrundsätze für Expressbuslinien als Beitrag 
zur Luftreinhaltung Stuttgart 

Vom 09.09.2024 

 

1 Zuwendungsziel 

Als Beitrag zur Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt Stuttgart fördert das Ministe-
rium für Verkehr Baden-Württemberg die Einrichtung von Expressbuslinien in der Re-
gion Stuttgart. 

2 Rechtsgrundlagen 

Zuwendungen werden gewährt nach Maßgabe  

- der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) sowie der dazu er-
lassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO), insbesondere §§ 23 
und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO), sowie der Allgemeinen Nebenbestim-
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften 
(ANBest-K), 

- des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG), das zuletzt durch Gesetz 
vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 181) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, insbesondere der §§ 43, 48, 49 und 49a LVwVfG.  



 

 

Weitere Bedingungen und Auflagen werden ggfls. im Zuwendungsbescheid festgelegt.  

Die Förderung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Ausgabe- und Verpflichtungser-
mächtigungen gemäß dem Staatshaushaltsgesetz. Ein Rechtsanspruch auf die Ge-
währung von Zuwendungen besteht nicht.  

Aus gewährten Zuwendungen kann nicht auf eine künftige Förderung geschlossen wer-
den.  
Bewilligungsstelle ist das Ministerium für Verkehr, das aufgrund seines pflichtgemäßen 
Ermessens entscheidet.  

3 Zweck der Zuwendung 

Das Ministerium für Verkehr fördert die Einrichtung von Expressbuslinien. Expressbus-
linien sollen komplementär zum Schienennetz überall dort eingesetzt werden, wo es 
an Schieneninfrastruktur für eine S-Bahn-Linie oder Stadtbahn-Linie in Stuttgart fehlt 
oder die Kapazität der Schienenlinien erschöpft ist. 

Zu diesem Zweck werden Expressbuslinien 

• zur Kapazitätssteigerung für Pendlerinnen und Pendler im Öffentlichen Verkehr 
(ÖV) nach Stuttgart (radiale Linienführung zum Stadtzentrum Stuttgart) oder 
zum 

• Lückenschluss im Schienennetz Stuttgart (tangentiale Linienführung zum Stadt-
zentrum Stuttgart) zur Vermeidung von Umstiegen in der Stuttgarter Innenstadt 

mit bis zu 50 Prozent des entstehenden Defizites (siehe Ziffer 6) gefördert. 

4 Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsemp-
fänger 

Zuwendungsempfänger sind die Aufgabenträger gemäß § 6 ÖPNVG sowie kommunale 
Zusammenschlüsse, die die Funktion der Aufgabenträger übernehmen. 



 

 

5 Zuwendungsvoraussetzungen 

a. Linien- und Betriebsanforderungen an Expressbuslinien 

i. Linienführung 

Bei der Linienführung müssen folgende Richtwerte eingehalten werden: 

Bei einer Linien-
länge bis: 

Bis 15 km Bis 30 km Mehr als 30 km 

Umwegfaktor ge-
genüber der kür-
zesten öffentlichen 
Straßenverbindung 

1,25 1,25 1,25 

mittlere Reisege-
schwindigkeit vom 
Startpunkt zum 
Zielpunkt der Linie 

Min. 20 km/h Min. 25 km/h Min. 40 km/h 

Abweichungen zu den Richtwerten sind in begründeten Fällen möglich (insbesondere 
aus Gründen der Topographie oder bei Lücken im für den Busverkehr nutzbaren Stra-
ßennetz). 

Unter Beachtung der oben genannten Richtwerte sollen Fahrgastpotenziale entlang 
des Linienweges ausgeschöpft werden. 

 ii. Betriebszeiten und Taktung 

Die Betriebszeiten der Expressbuslinien sind so zu gestalten, dass montags bis freitags 
ein Fahrtangebot zwischen 5:00 Uhr und 21:00 Uhr mindestens im Halbstundentakt 
angeboten wird. 



 

 

Zu den Schwerpunktzeiten des Berufsverkehrs von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und von 
16:00 Uhr bis 18:30 Uhr ist ein 15-Minutentakt anzubieten. In begründeten Einzelfällen 
kann dieser auch durch Überlagerungen mit bestehenden Linien hergestellt werden. 

b. Fahrzeugeinsatz auf Expressbuslinien 

Die auf Expressbuslinien zum Zwecke der Luftreinhaltung eingesetzten Fahrzeuge 
müssen folgende Mindestanforderungen erfüllen: 

• Die Fahrzeuggröße (Kapazität) richtet sich nach der zu erwartenden Fahrgast-
nachfrage. Die Auslastung der zulässigen Sitz- und Stehplatzkapazität des ein-
gesetzten Fahrzeugs darf insgesamt 75 Prozent nicht überschreiten. 

• Die Fahrzeuge müssen bei Expressbuslinien über einen niederflurigen Boden-
anteil (mindestens „Low-Entry“) verfügen, ebenso über eine Mehrzweckfläche, 
auf der Rollstühle, Gehhilfen, Fahrräder und Kinderwagen gesichert mitgeführt 
werden können. 

• Ein kostenloser W-LAN-Zugang für Fahrgäste in Expressbuslinien ist vorzuse-
hen. 

• Das „bwegt“-Logo sowie ein schriftlicher Hinweis „gefördert durch das Land Ba-
den-Württemberg“ mit Landeswappen sind gut sichtbar an den Eingangsberei-
chen der Fahrzeuge anzubringen. 

• Die Fahrzeuge für Expressbuslinien sollen über alternative Antriebsformen, wie 
beispielsweise Elektro- (batterieelektrisch), Brennstoffzellen-, Plug-In-Hybrid- o-
der Hybridantrieb, verfügen. In begründeten Fällen können die Linien auch mit 
Fahrzeugen mit Euro-6-Dieselmotoren betrieben werden, sollte der Einsatz von 
Fahrzeugen mit alternativen Antriebsformen nicht möglich oder sachgerecht 
sein. 

c. Tarife und Vertrieb 



 

 

• Auf den Expressbuslinien kommt der VVS-Tarif, sowie bei Linien, die Verbund-
grenzen überschreiten, die VVS-Regelungen für Verbundgrenzen überschrei-
tende Verkehre und der BW-Tarif zur Anwendung. Zuschläge dürfen nicht erho-
ben werden. 

• Der Vertrieb der Fahrausweise wird – wie im Regionalbusverkehr bisher üblich 
– grundsätzlich im Fahrzeug und ggf. durch weitere stationäre und elektronische 
Vertriebskanäle vorgenommen. 

6 Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

Die Förderung von Expressbuslinien erfolgt im Rahmen einer Projektförderung. Die 
Zuwendung wird als Zuschuss gewährt. 
 
Das Land fördert anteilsmäßig eine durch den Betrieb der Expressbuslinien bzw. mit 
dem Bedienungsstandard entstehenden prognostizierten Kostenunterdeckung (netto) 
im Wege einer Anteilsfinanzierung von bis zu 50 Prozent, die als Förderhöchstsumme 
festgelegt wird. 
 
Die Kostendunterdeckung errechnet sich aus den Betriebskosten der Expressbuslinie 
abzüglich aller Erlöse. 
 
Betriebskosten sind die für die Erbringung der Verkehrsleistung anfallenden Kosten. 
Dazu gehören Abschreibungen auf Fahrzeuge (abzgl. anteiliger einmaliger Förderung 
bei Anschaffung), variable leistungsabhängige Kosten (Kraftstoff, Reifen, Personalkos-
ten etc.) sowie allg. Verwaltungs- und Overheadkosten zur Planung und Durchführung 
des Verkehrs. 
 
Als Erlöse gelten alle der Linie zuzuscheidenden Fahrgeldeinnahmen und Ausgleichs-
leistungen und Drittmittel (insbesondere für den nach §15, in Verbindung mit §16 
ÖPNVG, die Beförderung von Schwerbehinderten, anteilige Verbundausgleichszahlun-
gen für Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste, Fördermittel der EU oder des 
Bundes u.ä.). 
 
Soweit bereits im Jahr vor der ersten Antragstellung ein Defizitausgleich für sämtliche 
Fahrten oder kommunalen Zuwendungen für definierte nicht kostendeckende Fahrten 



 

 

der gegenständlichen Linie flossen, so sind diese Fahrten nicht förderfähig. Es sei 
denn, die Fahrten sind in Ihrer Ausgestaltung hinsichtlich Linienführung, durchschnittli-
che Reisegeschwindigkeit und Fahrzeugeinsatz so modifiziert, dass sie sich signifikant 
von der bisherigen Ausgestaltung unterscheiden und als Teil einer neuen Expressbus-
linie anerkannt werden können. Ein Nachweis über die Förderung konkreter Fahrten, 
die Förderhöhe und die erzielten Erlöse ist erforderlich. 
 
Übersteigt die Summe der insgesamt beantragten Fördermittel die verfügbaren Haus-
haltsmittel, wird über eine Förderung nach der verkehrlichen Bedeutung, des potenti-
ellen Beitrages zur Luftreinhaltung und pflichtgemäßem Ermessen entschieden. Der 
Antragsteller verpflichtet sich seinerseits zur Aufrechterhaltung und anteiligen Finan-
zierung für den beantragten Zeitraum. 
 
Eine Förderung in Verbindung mit Zuwendungen von einer anderen Stelle des Landes 
oder von einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts ist auszuschließen. 
Hiervon unberührt sind Förderungen nach dem ÖPNVG und Verbundförderungen. 
 
Bei vorzeitiger Einstellung des Betriebs der geförderten Expressbuslinie erfolgt eine 
anteilige Kürzung der bewilligten Fördersumme entsprechend der noch ausstehenden 
restlichen Förderlaufzeit. 
 

7 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kom-
munale Körperschaften (ANBest-K) sind Bestandteil der Fördergrundsätze. Darüber 
hinaus sind folgende weitere Nebenbestimmungen zu beachten: 

• Die Betriebsaufnahme für geförderte Maßnahmen muss spätestens bis zum 
09.12.2024 erfolgen. 

• Die Einhaltung der einschlägigen Regelungen zum Vergaberecht und EU-Bei-
hilferecht obliegt den jeweiligen Zuwendungsempfängern. 



 

 

8 Verfahren  

8.1 Antragstellung 

Antragsteller sind die Aufgabenträger gemäß § 6 ÖPNVG sowie kommunale Zusam-
menschlüsse, die die Funktion der Aufgabenträger übernehmen. Die Antragstellung ist 
bis zum 01.10.2024 möglich. 

Eine Förderung kann höchstens mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren beantragt 
werden, wenn eine Evaluierung den Erfolg der Linie nachweist und entsprechende 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Auf Ziffer 8.5 wird verwiesen. 

8.2 Antragsweg 

Die Anträge sind schriftlich oder per E-Mail beim Ministerium für Verkehr, Dorotheen-
straße 8, 70173 Stuttgart bzw. bei Diane.Eisenmann@vm.bwl.de einzureichen. 

8.3 Antragsunterlagen 

Der Antragsteller hat mit dem Zuwendungsantrag folgende Unterlagen einzureichen: 

Verpflichtende Angaben bei Antragstellung: 

• eine belastbare Prognose über die Verringerung des motorisierten Individualver-
kehrs für die Stuttgarter Innenstadt 

• eine belastbare Prognose über das erreichbare Fahrgastpotential oder über die 
Entlastung des Schienenverkehrsnetzes im Raum Stuttgart durch die Umset-
zung der Maßnahme 

• eine Fahrgastprognose abgeleitet aus einer Potentialanalyse pro Kalenderjahr 

• schriftliche Erklärung des Antragstellers, die Anforderungen und Fördervoraus-
setzungen einzuhalten 

• Darstellung des Linienverlaufs 
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• Angabe der mittleren Reisegeschwindigkeit auf der Linie und Angabe des Um-
wegfaktors; ggf. Begründung, falls diese nicht eingehalten werden können ge-
mäß Ziffer 5 

• bei Linien zum Schließen von Lücken im SPNV-Netz: Angaben zur Anzahl der 
entfallenden Umstiege und ggf. die eingesparte Wegstrecke im Vergleich zur 
bestehenden SPNV-Verbindung 

• Fahrplanentwurf differenziert nach Verkehrstagegruppen (Montag bis Freitag, 
Samstag, Sonntag) und mit Kennzeichnung der Verkehrstagebeschränkungen 

• fahrtenweise Angaben zum beabsichtigten Fahrzeugeinsatz (Gelenk-, Stan-
dard-) und zur Antriebsart (hybrid, vollelektrisch) 

• Kosten- und Finanzierungsplan inklusive einer Kalkulation der Mehrkosten und 
einer nachvollziehbaren Prognose der Erlöse 

Zusätzlich nur für bestehende Linien, die zur Expressbuslinie aufgewertet werden 
sollen: 

• Vorlage des Status-quo-Fahrplans im aktuellen Fahrplanjahr 

• dabei ggf. besondere Kennzeichnung der antragsgegenständlichen bereits 
bezuschussten Fahrten 

• Nachweis über linienscharfe Erlöse und Zuschüsse zu bestehenden Fahrten 

• Vorlage des Fahrplanentwurfs für den Mit-Fall unter besonderer Kennzeich-
nung der antragsgegenständlichen zusätzlichen Fahrten 

• Nachvollziehbare Berechnung der Nutzwagenleistung im bisherigen Kern 
der Linie und für die antragsgegenständlichen Mehrleistungen 



 

 

8.4 Bewilligungsverfahren 

Prüfungs-, Entscheidungs- und Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für Verkehr. 
Die im Zusammenhang mit diesem Förderprogramm durch das Ministerium für Verkehr 
bereitgestellten Formblätter sind zu verwenden. 

8.5 Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum der geförderten Maßnahme erstreckt sich auf einen Zeitraum 
von bis zu 3 Jahren, bis maximal 09.12.2027 und wird im Zuwendungsbescheid fest-
gesetzt.  

8.6 Anforderungs-und Auszahlungsverfahren 

Auf Grundlage der jährlichen Erlösmitteilung wird anhand einer Spitzabrechnung eine 
Abschlagszahlung in Höhe von 90 Prozent des abgerechneten Zuwendungsbetrags 
gewährt. Die Erlösmitteilung ist bis spätestens 31.08. vorzulegen, um eine Auszahlung 
im selben Jahr zu gewährleisten. 

Zuwendungen werden erst nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids ausgezahlt. 
Sie dürfen frühestens insoweit ausgezahlt werden, als sie voraussichtlich innerhalb von 
drei Monaten für zuwendungsfähige Ausgaben benötigt werden. 

 

8.7 Verwendungsnachweisverfahren und Schlussrechnung 

Die Verwendung der Zuwendung ist spätestens bis 31.08.2028 der im Zuwendungsbe-
scheid angegebenen Stelle nachzuweisen. Im Übrigen wird auf Ziff. 7 der ANBest-K 
verwiesen.  

8.8 Erfolgskontrolle 

Zur Erfolgskontrolle der geförderten Maßnahme hat der Zuwendungsempfänger jähr-
lich die Anzahl der Fahrgäste mittels automatisiertem Fahrgastzählsystem festzustellen 



 

 

und bis zum Ablauf des ersten Quartals im Folgejahr an den Zuwendungsgeber zu 
übermitteln. Die ersten beiden Betriebsjahre werden branchenüblich als Markteintritts-
jahre/Markthochlauf bewertet. In diesem Zeitraum müssen 5 Prozent Fahrgaststeige-
rung jährlich nachweisbar sein. Ab dem dritten Jahr gilt eine jährliche Auslastung von 
durchschnittlich 75 Prozent der Fahrgastprognose als Erfolg der Maßnahme. 

8.9 Unwirksamkeit von Zuwendungsbescheide, Erstattung 
und Verzinsung 

Bei Nichteinhaltung der in diesen Fördergrundsätzen enthaltenen Regelungen, der gel-
tenden Vorgaben der Landeshaushaltsordnung sowie der dazugehörigen Verwaltungs-
vorschrift oder in den in § 49 LVwVfG genannten Fällen behält sich das Ministerium für 
Verkehr in Gänze oder anteilig eine Rückforderung der gewährten Zuwendung vor. 
 
Die Bewilligungsstelle kann den Zuwendungsbescheid insbesondere ganz oder teil-
weise widerrufen und bereits gewährte Zuwendungen zurückfordern, wenn der 
Zuwendungsempfänger die Mittel nicht entsprechend dem Zuwendungszweck verwen-
det bzw. wenn das Projekt vor dem im Antrag beschriebenen und im Bewilligungsbe-
scheid festgesetzten Zeitraum (Zweckbindungsfrist) beendet wird. 
Für die Aufhebung von Zuwendungsbescheiden, der Rückerstattung der Zuwendungen 
sowie für die Verzinsung sind neben den haushaltsrechtlichen Bestimmungen die Vor-
schriften des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG), insbesondere die §§ 
48, 49 und 49a LVwVfG anzuwenden. 

9 Strafrechtliche Hinweise 

Unrichtige oder unvollständige Angaben zu subventionserheblichen Tatsachen können 
nach § 264 Strafgesetzbuch (StGB) (Subventionsbetrug) strafbar sein, sofern die An-
gaben für das antragstellende Unternehmen oder einen anderen vorteilhaft sind. Glei-
ches gilt, wenn die Bewilligungsstelle über subventionserhebliche Tatsachen in Un-
kenntnis gelassen worden ist.   
Rechtsgrundlagen: § 264 StGB und §§ 2 ff. Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976 
(BGBl. I S. 2037) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Vergabe von Subven-
tionen nach Landesrecht (LSubvG) vom 1. März 1977 (GBl. S. 42). 



 

 

10 Prüfungsrecht des Rechnungshofs 

Der Rechnungshof Baden-Württemberg ist berechtigt, bei der Zuwendungsempfänge-
rin oder dem Zuwendungsempfänger zu prüfen (§ 91 LHO). 

11 Inkrafttreten 

Die Fördergrundsätze treten am 09.09.2024 in Kraft und am 31.12.2027 außer Kraft. 
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